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Presse und Information 

PRESSEMITTEILUNG Nr. 62/08 

9. September 2008 

Urteil des Gerichtshofs in den verbundenen Rechtssachen C-120/06 P und C-121/06 P 

Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA und Fabbrica italiana accumulatori 
motocarri Montecchio Technologies LLC (FIAMM) und Giorgio Fedon & Figli SpA und Fedon 

America, Inc. (Fedon) / Rat und Kommission 

DIE GEMEINSCHAFT IST NICHT ZUM ERSATZ DER SCHÄDEN VERPFLICHTET, 
DIE AUF DEN VERSTOSS GEGEN DIE WTO-ÜBEREINKÜNFTE DURCH IHRE 

ORGANE ZURÜCKZUFÜHREN SIND 

Das Gericht hat einen Rechtsfehler begangen, indem es das Bestehen einer Regelung der 
außervertraglichen Haftung der Gemeinschaft für die rechtmäßige Ausübung ihrer 

Rechtsetzungstätigkeiten anerkannt hat. 

Das Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO) dient dem Abbau der 
Zölle und anderer Handelsschranken zwischen den Vertragsparteien. Im Jahr 1993 erließ der Rat 
eine Verordnung, mit der für die Mitgliedstaaten gemeinsame Regeln für die Einfuhr von 
Bananen eingeführt wurden1. Mit dieser Verordnung wurden Präferenzregelungen für Bananen 
mit Ursprung in bestimmten Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifischen Raums eingeführt. 
Das Streitbeilegungsgremium der WTO (DSB), bei dem mehrere Mitglieder der WTO, darunter 
die Vereinigten Staaten von Amerika, Beschwerde eingelegt hatten, entschied, dass die 
Einfuhrregelung der Gemeinschaft für Bananen mit den WTO-Übereinkünften unvereinbar sei. 

1998 erließ der Rat eine neue Verordnung, mit der diese Regelung geändert wurde. 

Da das DSB der Ansicht war, dass auch diese Neuregelung nicht mit den WTO-Übereinkünften 
in Einklang stehe, gestattete es den Vereinigten Staaten von Amerika auf deren Antrag, auf 
Einfuhren bestimmter Waren der Gemeinschaft Strafzölle in Höhe eines jährlichen 
Handelsvolumens von 191,4 Millionen USD zu erheben2. 

Sechs in der Europäischen Union ansässige Gesellschaften beantragten beim Gericht erster 
Instanz, die Kommission und den Rat zum Ersatz des ihnen infolge der Anwendung der 

                                                 
1 Verordnung (EWG) Nr. 404/93 des Rates vom 13. Februar 1993 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Bananen (ABl. L 47, S. 1). 
2 Im Jahr 2001 änderte die Gemeinschaft ihre Handelsregelung für Bananen durch die Verordnung (EG) 
Nr. 216/2001 des Rates vom 29. Januar 2001 zur Änderung der Verordnung Nr. 404/93 (ABl. L 31, S. 2). Die 
Vereinigten Staaten von Amerika setzten die Anwendung ihres Strafzolls aus. Ab dem 1. Juli 2001 wurden ihre 
Einfuhrabgabensätze auf die ursprüngliche Höhe gesenkt. 



amerikanischen Vergeltungsmaßnahmen auf ihre Exporte in die Vereinigten Staaten 
entstandenen Schadens zu verurteilen. 

Das Gericht wies diese Klagen als unbegründet ab3. Da die WTO-Übereinkünfte nicht zu den 
Vorschriften gehörten, an denen der Gemeinschaftsrichter die Rechtmäßigkeit von Handlungen 
der Gemeinschaftsorgane messe, könne die Rechtswidrigkeit des dem Rat und der Kommission 
vorgeworfenen Verhaltens im vorliegenden Fall nicht dargetan werden. In Bezug auf die 
Regelung, wonach die Haftung der Gemeinschaft auch ohne rechtswidriges Verhalten ihrer 
Organe eintreten kann, führte das Gericht aus, wenn die Rechtswidrigkeit des Verhaltens der 
beklagten Organe nicht dargetan werden könne, könnten die Unternehmen, die einen 
unverhältnismäßigen Teil der aus dem Verhalten der Gemeinschaftsorgane resultierenden Lasten 
trügen, unter bestimmten Voraussetzungen eine Entschädigung erhalten. Da es jedoch die 
Voraussetzung der Außergewöhnlichkeit und Besonderheit des Schadens als nicht erfüllt ansah, 
wies das Gericht die Schadensersatzklagen ab. 

Zwei italienische Gesellschaften und ihre amerikanischen Tochtergesellschaften, FIAMM und 
FIAMM Technologies, die stationäre Akkumulatoren herstellen, sowie G. Fedon & Figli SpA 
und Fedon America, Inc., die im Bereich Brillenetuis und Accessoires tätig sind, haben beim 
Gerichtshof die Aufhebung der sie betreffenden Urteile beantragt. 

Der Gerichtshof bestätigt zunächst, dass das Gericht zu Recht entschieden hat, dass der 
Gemeinschaftsrichter im vorliegenden Fall die Rechtmäßigkeit der Handlungen der 
Gemeinschaftsorgane, auch zum Zweck des Schadensersatzes, nicht anhand der WTO-Regeln 
und der Entscheidung des DSB prüfen kann. 

Der Gerichtshof erinnert sodann an seine Rechtsprechung, wonach die Haftung der 
Gemeinschaft für einen Rechtsetzungsakt, der wirtschaftspolitische Entscheidungen impliziert, 
nur durch eine hinreichend qualifizierte Verletzung einer höherrangigen, die Einzelnen 
schützenden und ihnen Rechte verleihenden Rechtsnorm ausgelöst werden kann. 

Der Grundsatz der Haftung der Gemeinschaft für ein rechtswidriges Handeln der Organe ist zwar 
eine Ausprägung des in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten geltenden allgemeinen 
Grundsatzes, dass eine rechtswidrige Handlung die Verpflichtung zum Ersatz des verursachten 
Schadens nach sich zieht, doch besteht eine solche Übereinstimmung der Rechtsordnungen der 
Mitgliedstaaten in Bezug auf das Bestehen eines Grundsatzes der Haftung für rechtmäßiges 
Handeln der öffentlichen Gewalt, insbesondere wenn es normativer Art ist, nicht. 

Das Gemeinschaftsrecht sieht folglich bei seinem derzeitigen Stand keine Regelung vor, die 
eine Haftung der Gemeinschaft wegen ihrer Rechtsetzungstätigkeit ermöglicht, wenn die 
eventuelle Nichtübereinstimmung dieses Verhaltens mit den WTO-Übereinkünften vor 
einem Gemeinschaftsgericht nicht geltend gemacht werden kann. 

Ein Rechtsetzungsakt der Gemeinschaft, dessen Anwendung zu Beschränkungen des Rechts auf 
Eigentum und der freien Berufsausübung führt, könnte die außervertragliche Haftung der 
Gemeinschaft auslösen, wenn er den Wesensgehalt dieser Rechte in unverhältnismäßiger und 
nicht tragbarer Weise berührt, gegebenenfalls deshalb, weil keine zur Vermeidung oder zum 
Ausgleich dieser Beeinträchtigung geeignete Entschädigung vorgesehen wurde. 

                                                 
3 Vgl. u. a. Urteile vom 14. Dezember 2005, FIAMM und FIAMM Technologies/Rat und Kommission (T-69/00, 
Slg. 2005, II-5393) und Fedon & Figli u. a./Rat und Kommission (T-135/01), vgl. Pressemitteilung 108/05. 

http://curia.europa.eu/de/actu/communiques/cp05/aff/cp050108de.pdf


Jedoch kann kein Wirtschaftsteilnehmer ein Eigentumsrecht an einem Marktanteil geltend 
machen, den er zu einem bestimmten Zeitpunkt besessen hat, da ein solcher Marktanteil nur eine 
augenblickliche wirtschaftliche Position darstellt, die den mit einer Änderung der Umstände 
verbundenen Risiken ausgesetzt ist. Somit kann der durch das Eigentumsrecht oder den 
allgemeinen Grundsatz der freien Berufsausübung gewährleistete Schutz keinesfalls auf bloße 
kaufmännische Interessen oder Aussichten ausgedehnt werden, deren Ungewissheit zum Wesen 
wirtschaftlicher Tätigkeit gehört. Ein Wirtschaftsteilnehmer, dessen Tätigkeit in Ausfuhren in 
einen Drittstaat besteht, muss sich somit insbesondere dessen bewusst sein, dass diese Tätigkeit 
durch verschiedene Umstände berührt werden kann, zu denen auch die Möglichkeit gehört, dass 
dieser Drittstaat unter den in den WTO-Übereinkünften vorgesehenen Voraussetzungen 
Zollzugeständnisse aussetzt. 

Der Gerichtshof weist die Rechtsmittel zurück, weil die Gründe der angefochtenen Urteile des 
Gerichts eine Verletzung des Gemeinschaftsrechts erkennen lassen, die Urteilsformeln sich aber 
aus anderen Rechtsgründen als richtig erweisen. 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den 
Gerichtshof nicht bindet. 

Dieses Dokument ist in folgenden Sprachen verfügbar: EN FR DE EL ES HU IT NL PL 

Den vollständigen Wortlaut des Urteils finden Sie heute ab ca. 12.00 Uhr MEZ auf der 
Internetseite des Gerichtshofs: 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=DE&Submit=rechercher&numaff=C-120/06 
P und C-121/06 P

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ass. iur. Dominik Düsterhaus, 
Tel.: (00352) 4303 3255, Fax: (00352) 4303 2734 
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